Pyrrolurie e.V

Satzung
§ 1 Name und Sitz

1. Der Verein führt den Namen Pyrrolurie. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Danach lautet der Name des Vereins Pyrrolurie e.V. 

2. Der Verein hat seinen Sitz in 53604 Bad Honnef, Bismarckstraße 65.

§ 2 Zweck des Vereins

     1. 
Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung.
     2. 
Zweck des Vereins ist die Beratung und Aufklärung im Zusammenhang mit 

Hämopyrrolaktamurie (HPU), Kryptopyrrolurie (KPU) und Krankheiten, die 
möglicherweise damit verbunden sind wie z.B. ADS/ADHS (Aufmerksam-

keitsdefizitsyndrom), MCS (Multiple Chemische Sensibilität) oder CFS 
(Chronisches Müdigkeitssyndrom), zur Unterstützung des öffentlichen 
           Gesundheitswesens und der Selbsthilfe für Betroffene.
     3. 
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Schaffung und 

            Unterhaltung einer Anlaufstelle zur Information und Beratung für Betroffene 
            sowie durch Aufklärungsarbeit über Pyrrolurie in der Öffentlichkeit.
4. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
5. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.
§ 3 Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 4 Mitglieder

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden. Der Verein besteht aus Aktiven und Fördermitgliedern. Aktive Mitglieder sind die im Verein direkt mitarbeitenden Mitglieder. Fördermitglieder sind Mitglieder, die sich zwar nicht aktiv innerhalb des Vereins betätigen, jedoch die Ziele und den Zweck des Vereins in geeigneter Weise fördern und unterstützen. Sie haben kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung.
§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder
1. Die Mitglieder sind berechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen teilzunehmen. Sie haben das Recht, gegenüber dem Vorstand und der Mitgliederversammlung Anträge zu stellen. In der Mitgliederversammlung kann das Stimmrecht nur persönlich ausgeübt werden. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein und den Vereinszweck in ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen. 

§ 6 Beginn / Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand schriftlich beantragt werden. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. 
2. Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewerber/in die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet.

3. Die Mitgliedschaft endet durch den Tod, den Ausschluss, durch Streichung von der Mitgliederliste oder durch Austritt des Mitglieds aus dem Verein.

4. Ein Mitglied kann schriftlich gegenüber einem Vorstandsmitglied seinen Austritt erklären. Der Austritt kann nur mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen zum Quartalsende erklärt werden. 
5. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages im Rückstand ist. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Über den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung, wobei eine Mehrheit von ¾ der Stimmen erforderlich ist.
6. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis.

§ 7 Beiträge

1. Von den Mitgliedern werden jährliche Beiträge erhoben.
2. Für die Höhe der jährlichen Mitgliederbeiträge, Förderbeiträge ist die jeweils gültige Beitragsordnung maßgebend, die von der Mitgliederversammlung beschlossen wird. 
§ 8 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind

1. die Mitgliederversammlung

2. der Vorstand. 
§ 9 Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. 
2. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entgegennahme der Berichte des Vorstands, Entlastung des Vorstands, Wahl des/der Kassenprüfers/in, 
die nicht dem Vorstand angehören, Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit, Beratung und Entscheidungen über die Satzung, Änderungen der Satzung sowie über die Auflösung des Vereins.

Eine ordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand des Vereins nach 
Bedarf, mindestens aber einmal im ersten Quartal des Geschäftsjahres, einberufen. 
Die Einladung erfolgt vier Wochen vorher schriftlich durch den Vorstand mit 
Bekanntgabe der vorläufig festgesetzten Tagesordnung.

3. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

4. Der oder die Vorsitzende oder ihr/e Stellvertreter/in leitet die Mitgliederversammlung.

5. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das von der Versammlungsleitung und des Schriftführers/der Schriftführerin zu unterzeichnen ist.

§ 10 Vorstand
Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB setzt sich wie folgt zusammen:

1. Vorsitzende/r. und stellvertretende/r Vorsitzende/r. Sie sind jeweils alleine vertretungsberechtigt.
Sie werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von einem Jahr gewählt. Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Die Wiederwahl ist zulässig.

§ 11 Kassenprüfer

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr eine/n Kassenprüfer/in. Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands sein und hat die Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Kassenprüfung zu unterrichten. Eine Wiederwahl ist zulässig. 
§ 12 Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Die Liquidation wird durch den ersten und zweiten Vorsitzenden abgeschlossen. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen an die Bundesvereinigung SeHT e.V., Pielachtalstraße 39, 67071 Ludwigshafen.
Beschlossen in Bad Honnef am 02. August 2008
